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Hat der Unterkunftsgeber Grund zur Annahme, dass für jemanden, dem er seine Unterkunft gewährt oder 

gewährt hat, die Meldepflicht bei der Meldebehörde nicht erfüllt wurde, so ist er verpflichtet, dies der 

Meldebehörde binnen 14 Tagen mitzuteilen, es sei denn, die Meldepflicht hätte ihn selbst getroffen. Von 

dieser Mitteilung hat der Unterkunftsgeber nach Möglichkeit auch den Meldepflichtigen in Kenntnis zu 

setzen. 

 

 
Eigentümer/Vermieter: Familienname:   

 Vorname:   

 Straße:   

 PLZ/Ort:   

 

Abzumeldende Person: Familienname:   

 Vorname:   

 Straße:   

 PLZ/Ort:   

 

Die abzumeldende Person ist seit   nicht mehr unter dieser Adresse 

wohnhaft. 

 

Sind noch Gegenstände in dieser Wohnung? ☐ Ja ☐ Nein 

Ist Ihnen der derzeitige Aufenthalt dieser Person bekannt? ☐ Ja ☐ Nein 

Ist die Wohnung bereits wieder vermietet?  ☐ Ja ☐ Nein 

Wenn ja, seit wann?   

 

 

Unterschrift des Eigentümers/Vermieters:   

 

Ort/Datum   

 

 

 


